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Bericht des Oberbürgermeisters zur 
29. Stadtratssitzung am 22.09.2022
– Auszug –

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Stadträtinnen 
und Stadträte, sehr geehrte Ortsbürgermeisterinnen und 
Ortsbürgermeister sowie Mitglieder von Ortschaftsräten 
und sachkundige Einwohner, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
sehr geehrte Gäste!

Meinen Bericht beginne ich 
an dieser Stelle wie gewohnt 
mit einigen Ausführungen zur 
Inanspruchnahme des Liqui-
ditätskredites:
Diese liegt aktuell bei rund 
11,6 Mio. Euro. Entsprechend 
unserer Liquiditätsplanung 
war mit einer Inanspruchnah-
me von rund 14 Mio. Euro zu 
rechnen. Jedoch sind derzeit 
Mehreinzahlungen bei der 
Gewerbesteuer zu verzeich-
nen, ebenso wie Minderaus-
zahlungen bei den geplanten 

Maßnahmen des Investitionshaushaltes, welche in die Folge-
monate verschoben werden mussten.
Am Grundsatz der wirtschaftlichen und sparsamen Haus-
haltsführung gilt es jedoch weiterhin festzuhalten, insbeson-
dere da die Zinspolitik der EZB nunmehr dazu führt, dass 
wir nach Jahren seit August erstmals wieder Zinsen für die 
Inanspruchnahme des Liquiditätskredites zahlen müssen. 
Lag der Zinssatz im August noch bei 0,315 %, so beträgt er 
im September bereits 0,546 %. Weitere Steigerungen sind 
angekündigt, sodass es nach wie vor Ziel bleiben muss, den 
Liquiditätskredit weiter zu minimieren.
Anknüpfend an den Stand zur Liquidität möchte ich Ihnen – 
wie jedes Jahr nach der Sommerpause – die Entwicklung der 
Gesamtverschuldung aufzeigen.
Lag der Gesamtschuldenstand (inklusive der offenen Ra-
ten für die Kreisumlage) zum 1. August 2017 noch bei ca.  
61 Mio. Euro, so liegt dieser mit Stand 1. August 2022 bei 
rund 36,1 Mio. Euro und damit geringfügig unter dem Ni-
veau zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.
Natürlich war diese Reduzierung der Schulden während der 
vergangen 5 Jahre in erheblichem Maße von Bedarfszuwei-
sungen flankiert, so auch im laufenden Haushaltsjahr mit 
einer Zuweisung in Höhe von 1,4 Mio. Euro für das Haus-
haltsjahr 2013.
Diese Entwicklung ist ein Ergebnis gemeinsamer Anstren-
gungen, sowohl der Verwaltung, als auch des Stadtrates, um 
sowohl aktuell, als auch mit Blick auf zukünftige Generatio-
nen handlungsfähig zu bleiben.
Mein Appell an Sie alle: Lassen Sie uns - gerade auch mit 
Blick auf die beschriebenen Zinsentwicklungen - am Kurs der 
weiteren Reduzierung der Gesamtschulden festhalten.
Des Weiteren möchte ich Sie an dieser Stelle über die ak-
tuelle Situation in unserem städtischen Tierheim infor-
mieren: Im Tierheim Sangerhausen werden aktuell deutlich 
mehr Hunde und Katzen betreut bzw. gepflegt, als es in den 
letzten Jahren üblich war. Dies hat unterschiedliche Gründe, 
wobei die Folgeerscheinungen der Corona-Pandemie zu 
den maßgeblichen zählen.

Durch einen Anstieg privater Tierhaltungen war gerade in 
der Urlaubszeit eine Häufung an Pensionstieren und eine 
Auslastung der vorhandenen Zwingeranlagen spürbar. Diese 
Leistung kann jedoch vorerst nicht mehr angeboten werden.
Seit rund 2 Wochen sind infolge behördlicher Anordnungen 
mehrere Hunde mit einem bedenklichen Gesundheitszu-
stand sowie mangelnden Sozialverhalten in das Tierheim 
eingewiesen worden. Eine Einweisung von weiteren Hunden 
und Katzen steht noch bevor.
Von den sich aktuell im Tierheim befindlichen 7 Hunden sind 
3 Hunde als nicht vermittelbar einzuschätzen und werden 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine längere Zeit im Tierheim 
verbringen müssen. Die anderen Hunde müssen zumindest 
in Bezug auf ihre Gesundheit wiederhergestellt werden.
Nach einer kürzlichen Vorankündigung ist zu erwarten, dass 
8 weitere Hunde, die teilweise bereits als gefährlich einge-
stuft worden sind, in das Tierheim Sangerhausen eingewie-
sen werden müssen.
Erwähnenswert ist zudem, dass neben den bereits 11 Katzen 
im Tierheim noch mindestens 5 weitere Katzen mit schlech-
tem Ernährungszustand und somit gesundheitlichen Ein-
schränkungen im Tierheim betreut werden müssen.
Zwar konnten in diesem Jahr die Katzengehege bereits mit 
einem neuen Drahtgeflechtzaun gesichert werden. Jedoch 
müssen hier die verschlissenen und desolaten Böden in den 
Ausläufen in absehbarer Zeit erneuert werden.
Noch in diesem Jahr erfolgen außerdem eine weitere Un-
terteilung und bauliche Ertüchtigung der Hundeausläufe, 
um die getrennte Haltung der teils gefährlichen Hunde zu 
ermöglichen.
Für das Haushaltsjahr 2023 sind zudem die Modernisierung 
der in die Jahre gekommenen Hundezwinger geplant.

Es folgt eine Reihe von Informationen zu den aktuellen Bau-
maßnahmen im Stadtgebiet:
Dazu zählt das Regenrückhaltebecken Obersdorf, im 
Rahmen der Flurbereinigung Riestedt und des kommuna-
len Hochwasserschutzes. Im Vorfeld war die Verlegung von 
Trink- und Abwasserleitungen notwendig, bevor im Mai mit 
der Errichtung Beckens begonnen wurde.
Mittlerweile sind die Baumaßnahmen größtenteils abge-
schlossen - noch werden einige Arbeiten im Bereich des 
Dammes durchgeführt. Nach jetzigen Baufortschritt ist mit 
einer planmäßigen Fertigstellung Ende Oktober zu rechnen. 
Insgesamt hat die Baumaßnahme einen Kostenumfang von 
rund 815.000 Euro.
Zum Stand der Straßenbauarbeiten im Tromberg: Die 
Verlegung der Trinkwasserleitung durch den Wasserverband 
„Südharz“ wird bis Ende September abgeschlossen.
Der Beginn der Straßenbauarbeiten erfolgt in Abhängigkeit 
von den Lieferungen des Pflastermaterials. Nach letztem 
Kenntnisstand soll voraussichtlich im Oktober oder Novem-
ber 2022 das Material geliefert werden.
Bis zum Baubeginn wird die Befahrbarkeit der Straße jedoch 
gewährleistet sein. Der Baubeginn wird den Anwohnern 
durch die bauausführende Firma angezeigt. Der Ausbau der 
Fahrbahn erfolgt in Abschnitten, sodass gegebenenfalls bei 
Winterruhe eine Befahrung durch die Anwohner ermöglicht 
werden kann. Geplant ist eine Bauzeit von rund 3 Monaten, 
entsprechend der Witterungsbedingungen.
Die Baukosten für diese Maßnahme im Sanierungsgebiet 
betragen rund 350.000 Euro.
Ein Ausblick auf die Umgestaltung des Erfurter Knotens: 
Der Abbruch der Fußgängerbrücke über die Erfurter Straße 
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wird im Zeitraum der Herbstferien im Straßenbereich durch-
geführt, da in diesem Zeitraum kein Schülerverkehr stattfin-
det. Die Abrissarbeiten in den Nebenanlagen können zeit-
lich nicht bestimmt werden, da sich im Baufeld verschiedene 
Versorgungsleitungen im Bereich der Brückenfundamente 
befinden.
Die Versorgungsträger der Stadt Sangerhausen müssen in 
Vorbereitung auf den Brückenabriss sowie den Straßenbau 
eine Reihe von Versorgungsleitungen verlegen, wodurch es 
zu gesonderten Einschränkungen im Straßenverkehr kom-
men kann. Die Ausschreibung der Bauleistungen für die 
Herstellung des Kreisverkehrs soll im Oktober veröffentlicht 
werden. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2023 anvisiert.
Derzeit laufen Arbeiten an der Fernwärmeleitung, im Auf-
trag der Stadtwerke Sangerhausen. Infolgedessen musste 
die Fußgängerbrücke nach dem Treppenaufgang in Rich-
tung Süd vorzeitig gesperrt werden.
Weiterhin begonnen wurde in dieser Woche mit den Bauar-
beiten zur Erweiterung des Parkplatzes Innenstadt Nord. 
Entsprechend der Witterungsbedingungen wird eine Bau-
zeit von rund 8 Wochen veranschlagt.
Vorgesehen ist eine Asphaltbefestigung auf der vorhande-
nen Schotterfläche, sowie die Erweiterung der Parkplatz-
beleuchtung und der vorhandenen Bepflanzung. Während 
der Baumaßnahme bleibt die Befahrung des bestehenden 
Parkplatzes Innenstadt Nord weitestgehend gewährleistet. 
Die Maßnahme schlägt mit einem Kostenumfang von rund 
250.000 Euro zu Buche und wird zu 80 % aus Städtebauför-
dermitteln finanziert.
Und noch ein kurzer Sachstand zur Sanierung der Kita Lö-
wenzahn: Am 10. August wurde mit der Aufstellung des Ge-
rüsts begonnen und im Zuge dessen sogleich der vorhan-
dene Sonnenschutz und die Blitzschutzanlage demontiert.
Seit dem 15. August werden die Dacharbeiten durchgeführt. 
Ab der kommenden Woche folgen die Montage der neuen 
Fenster und Außentüren, sowie des Wärmeverbundsystems. 
In Abhängigkeit von der Witterungslage soll der 1. Bauab-
schnitt Ende Oktober abgeschlossen werden.
Die Genehmigungsunterlagen für den Bauantrag des  
2. Bauabschnitts wurden bei den zuständigen Behörden ein-
gereicht. Brandschutz und Statik sind hier zu prüfen, da die 
Fluchtwegesituation neu geordnet wird.
Der 2. Bauabschnitt umfasst die Erneuerung sämtlicher 
Innen- und Brandschutztüren, die Installation neuer Akus-
tikdecken, Vorsatzwände und Heizkörper, die komplette 
Sanierung der Sanitäranlagen und die Verlegung neuer Bo-
denbeläge. Außerdem wird die Elektrik erneuert – inklusive 
Anbringung von Datendosen und vernetzten Rauchmeldern.
Mit den umfangreichen Bauarbeiten verbunden, ist die vor-
übergehende Unterbringung der Kinder in der benachbar-
ten Schule und im Hort. Aktuell bereiten die Fachplaner die 
Unterlagen für die Vergabe der Bauleistungen vor. Mit der 
Bauausführung der Innenräume soll Anfang kommenden 
Jahres begonnen werden.

Beschlüsse der 29. Ratssitzung  
vom 22.09.2022
Abberufung, Berufung und Verpflichtung von sachkundi-
gen Einwohnern nach §§ 41, 47 Abs. 1 und 49 KVG LSA 
und Feststellung der Mitgliedschaft durch Abstimmung 
des Stadtrates
Abberufung:
Herr Ringo Siebert (B.I.S.) tritt als sachkundiger Einwohner 
aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus zu-
rück.

Berufung und Verpflichtung:
Nach § 49 (3) i.V.m. § 47 (1) KVG LSA wird Herr Veit Baeske 
(B.I.S.) als sachkundiger Einwohner in den Ausschuss für 
Wirtschaft, Kultur und Tourismus berufen.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 1-29/22
Berufung des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Lengefeld 
innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Sangerhausen in das 
Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit
Beschlusstext
Der Stadtrat beschließt, dass mit Wirkung vom 22.09.2022 
Herr Marcus Kandel zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr 
Lengefeld für den Zeitraum von 6 Jahren in das Ehrenbeam-
tenverhältnis auf Zeit berufen wird.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 2-29/22
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz in Form von 
Gebühren und Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sangerhausen, außerhalb 
der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben (Feuer-
wehrgebührensatzung)
Beschlusstext
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage beigefügte Sat-
zung über die Erhebung von Kostenersatz in Form von Ge-
bühren und Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sangerhausen, außerhalb 
der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben (Feuer-
wehrgebührensatzung) unter Berücksichtigung der Min-
desteinsatzzeit pro Feuerwehrfahrzeug mit 60 Stunden pro 
Jahr.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 4-29/22
Ersatz der finanziellen dienstbezogenen Aufwendungen des 
Hauptverwaltungsbeamten
Beschlusstext
Der Stadtrat beschließt, die Höhe der monatlichen Auf-
wandsentschädigung für den Hauptverwaltungsbeamten ge-
mäß Kommunalbesoldungsverordnung ab 1. Oktober 2022,  
auf 320 Euro festzusetzen.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 5-29/22
Annahme der Angebote von Zuwendungen gemäß § 99 
Abs. 6 KVG LSA i. V. m. §§ 7 und 9 der Hauptsatzung der 
Stadt Sangerhausen
Beschlusstext
Der Stadtrat stimmt der Annahme der folgend aufgeführ-
ten Zuwendung in Höhe von 10.000,00 € von der Sparkasse 
Mansfeld-Südharz für die Instandsetzung und Erneuerung 
der Spielplätze der Stadt Sangerhausen zu.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 6-29/22
Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen ge-
mäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 37.000,00 € für Mehr-
aufwendungen im Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung 
der Grundstücke und baulichen Anlagen
Beschlusstext
Der Stadtrat stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen 
in Höhe von 37.000,00 € für Mehraufwendungen im Haus-
haltsjahr 2022 unter dem
• Produkt 57310100 – Mehrzweckgebäude und sonstige 

öffentliche Einrichtungen
• Sachkonto 52410000 – Bewirtschaftung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen zu.
Die Deckung erfolgt aus
• Produkt 11131100 – Bauhof
• Sachkonto 50120000 – Dienstaufwendungen für Arbeit-

nehmer.
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Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 13-29/22
Bestätigung eines vom Gericht vorgeschlagenen Verglei-
ches zur Beendigung eines Rechtsstreites in der Ortschaft 
Obersdorf

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 14-29/22
Ermächtigung zum Abschluss eines Vergleiches im anhängi-
gen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Halle unter Be-
rücksichtigung des Grundsatzbeschlusses zur Badsanierung 
in Wolfsberg

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 15-29/22
Weiteres Vorgehen im Rechtsstreit BUND gegen Stadt San-
gerhausen im Verfahren Bebauungsplan Nr. 26 „Industrie-
park Mitteldeutschland“

Satzung 

über die Erhebung von Kostenersatz  
in Form von Gebühren und Auslagen für  
Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen  
Feuerwehr der Stadt Sangerhausen,  
außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden  
Pflichtaufgaben 
(Feuerwehrgebührensatzung)
Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 S. 1, 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommu-
nalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA 2014, S. 288), der §§ 1, 2 und 22 des Brand-
schutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-An-
halt (BrSchG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
7. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 108), der §§ 1, 2 und 5 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), 
jeweils in den derzeit geltenden Fassungen, hat der Stadtrat 
der Stadt Sangerhausen in der Sitzung am 22.09.2022 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1 
Allgemeines
Für Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Sangerhausen, außerhalb der unentgeltlich zu 
erfüllenden Pflichtaufgaben, wird Kostenersatz nach § 22  
Abs. 1 und 3 BrSchG LSA in Form von Gebühren und Ausla-
gen, nach Maßgabe dieser Satzung, erhoben.
Die öffentliche Einrichtung Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Sangerhausen wird durch die Feuerwehrsatzung vom  
16. Juni 2016 festgelegt.
Ansprüche auf Ersatz der Aufwendungen und Kosten nach 
dem Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt sowie nach allgemeinen Vor-
schriften bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursa-
chung von Gefahr oder Schaden und gegen Verursacher in 
Fällen der Gefährdungshaftung bleiben unberührt.

§ 2 
Gebührenpflichtige Einsätze und Leistungen  
der Feuerwehr
(1) Gebühren werden nach Maßgabe dieser Satzung und des 
Gebührentarifes, welcher Bestandteil dieser Satzung ist, er-
hoben für:

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 7-29/22
Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen ge-
mäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 45.000,00 € für die 
Grasmahd der Friedhöfe sowie Baumschnittarbeiten im 
Friedwald
Beschlusstext
Der Stadtrat stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen 
in Höhe von 45.000,00 € für die Grasmahd der Friedhöfe 
und Baumschnittarbeiten im Friedwald im
• Produkt 55310100 – Friedhöfe
• Sachkonto 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbe-

weglichen Vermögen zu.
Die Deckung erfolgt aus
• Produkt 61110100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen 

und Umlagen
• Sachkonto 40130000 – Gewerbesteuer.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 8-29/22
Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen ge-
mäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 236.814,60 € für die 
Bereitstellung von Fördermitteln zur Weiterleitung an die 
Städtische Wohnungsbau GmbH
Beschlusstext
Der Stadtrat stimmt den außerplanmäßigen Aufwendungen 
für die Bereitstellung von Fördermitteln zur Weiterleitung an 
die Städtische Wohnungsbau GmbH im
• Produkt 55210100 – Wohnungsbauförderung
• Sachkonto 53170000 – Zuschüsse an private Unterneh-

men zu.
Die Deckung erfolgt aus
• Produkt 55210100 – Wohnungsbauförderung
• Sachkonto 41410000 – Zuweisungen für laufende Zwecke 

vom Land.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 9-29/22
Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen ge-
mäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 1.486.108,00 € für die 
Festsetzung der Kreisumlage 2022
Beschlusstext
Der Stadtrat stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen 
in Höhe von 1.486.108,00 € zur Kreisumlage 2022 im
• Produkt 61110100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen 

und Umlagen
• Sachkonto 53720000 – Allgemeine Umlagen an Land-

kreise zu.
Die Deckung erfolgt aus
• Produkt 61110100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen 

und Umlagen
• Sachkonto 41310000 – Sonstige allgemeine Zuweisun-

gen von Land.
• Betrag 194.994,00 €
sowie
• Produkt 61110100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen 

und Umlagen
• Sachkonto 40130000 – Gewerbesteuer
• Betrag 1.291.114,00 €.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 10-29/22
Beschluss über die Bestätigung des Jahresabschlusses der 
Stadt Sangerhausen zum 31.12.2017 und die Entlastung des 
Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2017
Beschlusstext
Der Stadtrat der Stadt Sangerhausen bestätigt den beige-
fügten Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Stadt Sanger-
hausen und erteilt dem Oberbürgermeister die Entlastung 
für das Haushaltsjahr 2017.
Anlagen: online unter https://buergerinfo.sangerhausen.de
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einer Kalkulation nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben 
gemäß dem Kommunalabgabengesetz.
(2) Die Abrechnung der Gebühren gemäß Gebührentarif 
erfolgt minutengenau, soweit kein Pauschalbetrag (Punkt 5 
im Gebührentarif) für die erbrachte Leistung festgelegt wur-
de. Die Gebührenhöhe errechnet sich aus dem Kostentarif 
je Minute, multipliziert mit der jeweils entsprechenden Ein-
satzdauer.
(3) Die Gebühr (keine Pauschalgebühr) wird bei offensichtlich 
unnötig hohem Einsatz an Personal, Fahrzeugen und Gerä-
ten auf der Grundlage, der für die Leistungserbringung er-
forderlichen Einsatzkosten berechnet.
(4) Material-/Sachkosten (z.B. Löschmittel, Ölbindemittel, 
Ölsperren etc.), Entsorgungskosten (z.B. für kontaminiertes 
Bindemittel), Auslagen (z.B. Kosten für Leistungen durch 
Inanspruchnahme Dritter, Verpflegung von Einsatzkräften, 
etc.) sowie Verdienstausfall arbeitstätiger Einsatzkräfte wer-
den nach den tatsächlich entstandenen Kosten berechnet.
(5) Kosten für Betriebsstoffe (Kraft- und Schmierstoffe – 
Punkt 3 Gebührentarif) für gefahrene Wegstrecken von 
Einsatzfahrzeugen werden nach einer Kilometerpauschale 
ermittelt. Für die Berechnung der Kosten für die Laufzeit 
von Aggregaten und Werkzeugen (Stromerzeuger, Pumpen, 
Motorsägen etc.) wird der durchschnittliche Verbrauch mit 
den tagesaktuellen Kraftstoffpreisen und der Betriebszeit in 
Minuten multipliziert.

§ 5 
Entstehen der Gebührenpflicht und  
Gebührenschuld
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Alarmierung der 
Einsatzkräfte und endet mit der wiederhergestellten Ein-
satzbereitschaft nach dem Einrücken ins Feuerwehrgerä-
tehaus. Dies gilt auch dann, wenn nach dem Ausrücken von 
Feuerwehrkräften der Gebührenpflichtige auf die Leistung 
verzichtet oder sonstige Umstände die Leistung unmöglich 
machen, soweit die Unmöglichkeit nicht von Angehörigen 
der Feuerwehr zu vertreten ist.
(2) Die Gebührenschuld entsteht mit der wiederhergestell-
ten Einsatzbereitschaft nach dem Einrücken ins Feuerwehr-
gerätehaus.

§ 6 
Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung
(1) Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe fällig, wenn im Be-
scheid nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird.
(2) Die Gebühr wird im Verwaltungszwangsverfahren nach 
dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt vollstreckt.

§ 7 
Billigkeitsmaßnahmen
(1) Nach Maßgabe des § 13a Kommunalabgabengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt können die Gebühren nach die-
ser Satzung ganz oder teilweise gestundet werden, wenn 
die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet erscheint.
(2) Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, 
können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.
(3) Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen steht unter 
dem Vorbehalt, nach Beurteilung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit im Einzelfall zu sozialverträglichen Belastun-
gen zu gelangen.

1. Einsätze nach § 22 Abs. 1 BrSchG, die vorsätzlich, grob 
fahrlässig oder in Fällen der Gefährdungshaftung verur-
sacht worden sind,

2. andere, als in § 22 Abs. 1 BrSchG genannten Einsät-
ze, die dem abwehrenden Brandschutz (nach § 1  
Abs. 1 und 3 BrSchG) oder der Hilfeleistung (nach § 1 
Abs. 1 und 4 BrSchG) dienen,

3. freiwillige Einsätze, insbesondere:
a. Beseitigung von Ölschäden und sonstigen umwelt-

gefährdenden oder gefährlichen Stoffen,
b. Tür- und Toröffnung bei Gebäuden, Wohnungen, 

Aufzügen etc, soweit kein Einsatz nach § 22 Abs. 1 
Satz 2 BrSchG vorliegt,

c. Auspumpen von Gebäuden und Gebäudeteilen,
d. Absicherung von Gebäuden und Gebäudeteilen,
e. Suche/Einfangen von Tieren
f. Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbeiten,
g. Gestellung von Feuerwehrkräften mit und ohne 

Ausrüstung,
4. die Stellung einer Brandsicherheitswache,
5. durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsätze, ohne 

dass eine Gefahrenlage aufgrund eines Brandes vorge-
legen hat (Falschalarm).

Freiwillige Einsätze nach Nr. 3 werden nur auf ausdrückli-
che Anforderung und nur dann erbracht, wenn dadurch die 
Erfüllung der Pflichtaufgaben nach § 1 BrSchG im eigenen 
Wirkungskreis nicht gefährdet wird. Ein Rechtsanspruch auf 
einen freiwilligen Einsatz besteht nicht.
(2) Soweit für Einsätze nach Abs. 1 Kostenersatz nach § 2 
Abs. 3 S. 2 BrSchG (Nachbarschaftshilfe in mehr als 15 Kilo-
meter Luftlinie von der Gemeindegrenze) zu leisten ist, wird 
dieser neben der Gebühr erhoben.

§ 3 
Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner bei Leistungen nach § 2 dieser Sat-
zung ist
1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich 

gemacht hat; § 7 des Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt über 
die Verantwortlichkeit von Personen gilt entsprechend;

2. der Eigentümer der Sache oder derjenige, der die tat-
sächliche Gewalt über die Sache ausübt, deren Zustand 
die Leistung erforderlich gemacht hat; § 8 des Geset-
zes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt über die Verantwortlichkeit von 
Tieren und Sachen gilt entsprechend;

3. derjenige, in dessen Auftrag oder in dessen Interesse 
die Leistungen erbracht werden;

4. derjenige, der vorsätzlich oder grob fahrlässig grundlos 
den Einsatz einer Feuerwehr auslöst

5. der Betreiber der Brandmeldeanlage bei Alarmierung 
der Feuerwehr, ohne dass eine Gefahrenlage, aufgrund 
eines Brandes, vorlag (Falschalarm - § 2 Abs. 1 Nr. 5 
dieser Satzung)

(2) Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr schulden, 
sind Gesamtschuldner.

§ 4 
Gebührentarif und Gebührenhöhe
(1) Gebühren werden nach Maßgabe des, als Anlage beige-
fügten Gebührentarifes erhoben. Die Anlage ist Bestandteil 
dieser Satzung. Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unter-
liegen, tritt zu den im Gebührentarif festgesetzten Gebüh-
ren die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils 
festgelegten Höhe hinzu. Die Gebührenhöhe beruht auf 
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4. Verbrauchsmaterial, Entsorgungskosten, Auslagen
4.1 Verbrauchsmaterialien (Ölbindemittel, Ölsperren, 

Schaummittel, Löschwasser, Öllösemittel, etc.) werden 
nach den Wiederbeschaffungskosten des aktuellen Ta-
gespreises berechnet.

4.2 Kosten für die Entsorgung von kontaminierten Mate-
rialien (Ölbindemittel, Ölsperren, Löschwasser, etc.) 
werden in tatsächlich angefallener Höhe zum aktuellen 
Tagespreis, mittels Kostennachweis, erhoben.

4.3 Kosten für Auslagen für die Beanspruchung Dritter (Un-
ternehmen, Firmen, gemeindefremde Feuerwehreinsatz-
kräfte und –mittel, etc.) sowie für die notwendige Verpfle-
gung der eingesetzten Einsatzkräfte werden in tatsächlich 
angefallener Höhe, mittels Kostennachweis, erhoben.

5. Pauschalgebühr
Für durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsätze, ohne dass 
eine Gefahrenlage aufgrund eines Brandes vorgelegen hat 
(Falschalarm - § 2 Abs. 1 Nr. 5 Feuerwehrgebührensatzung) 
wird eine Pauschalgebühr erhoben, unabhängig der Dauer des 
Einsatzes sowie der eingesetzten Einsatzkräfte und –mittel.
Die Höhe dieser Pauschalgebühr beträgt 300,00 €.

Stadtrat der Stadt Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 26. Finanzausschusssitzung findet am

Dienstag, dem 18.10.2022, um 17:00 Uhr,
Neues Rathaus, Beratungsraum „Baunatal“,
Markt 7 A, 06526 Sangerhausen

statt.

vorläufige Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung von Niederschriften

3.1 Genehmigung der Niederschrift der 25. Finanz-
ausschusssitzung vom 13.09.2022

4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung
4.1 Beratung von Beschlussvorlagen zur 30. Ratssit-

zung am 10.11.2022 entsprechend der Verweisung 
des Hauptausschusses

4.2 Information und Anfragen
5. Beratungsgegenstände in nicht öffentlicher Sitzung

5.1 Beratung von Beschlussvorlagen zur 30. Ratssit-
zung am 10.11.2022 entsprechend der Verweisung 
des Hauptausschusses

5.2 Information und Anfragen
Die in den Ausschuss verwiesenen Tagesordnungspunkte der 
Ratssitzung sind der Verweisungsliste, welche im Schaukasten 
der Stadt Sangerhausen, Markt 7a aushängt, zu entnehmen.

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister

Stadtrat der Stadt Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 26. Sitzung des Sanierungsausschusses findet am

Mittwoch, dem 12.10.2022, um 17:00 Uhr,
in der Aula der Grundschule Süd-West, 
Wilhelm-Koenen-Str. 33, 06526 Sangerhausen

mit einer EINWOHNERFRAGESTUNDE statt.

§ 8 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
(1) Die Satzung tritt am 01.11.2022 in Kraft.
(2) Am gleichen Tag tritt die Satzung der über die Erhebung 
von Kostenersatz sowie einer Entgeltordnung über die Erhe-
bung von sonstigen Entgelten für Leistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Sangerhausen einschließlich Kostentarif zu 
Satzung (Kostenersatzsatzung FF) vom 12.11.2009 außer Kraft.

Strauß
Oberbürgermeister

Anlage 
Gebührentarif zur Feuerwehrgebührensatzung  
der Freiwilligen Feuerwehr  
der Stadt Sangerhausen vom 22.09.2022
1. Personal
Personaleinsatz Kosten pro 

Einsatzminute und -kraft
1.1 Einsatzkraft 0,36 €
1.2 Brandsicherheitswache 0,25 €
1.3 Verdienstausfall in Höhe der tatsächlichen 

Geltendmachung

2. Fahrzeuge ohne Personal
Fahrzeug-
kategorie

Fahrzeug Kosten pro 
Einsatzminute

A 2.1  Löschfahrzeuge (Löschgrup-
penfahrzeug, Hilfeleistungs-
löschgruppenfahr zeug, 
Tanklöschfahrzeug, Mittleres 
Löschfahrzeug) 5,09 €

2.2 Drehleiter DL(A)K 23/12 7,93 €
2.3 Rüstwagen / Gerätewagen 3,89 €
2.4  Tragkraftspritzenfahrzeuge 

mit und ohne Löschwasser-
tank (TSF, TSF-W) 3,35 €

B 2.5  Mehrzweckfahrzeuge (Ein-
satzleitwagen ELW, Mann-
schaftstransportwagen MTW, 
Kommandowagen KdoW) 2,19 €

3. Kraft- und Schmierstoffe
Einsatzmittel Kostenpauschale 

pro Kilometer
3.1  Einsatzfahrzeuge der, unter 

Punkt 2 genannten Fahrzeug-
kategorie A 0,80 €

3.2  Einsatzfahrzeuge der, unter 
Punkt 2 genannten Fahrzeug-
kategorie B 0,40 €

Einsatzmittel Ø Kraftstoffverbrauch 
pro Betriebsminute

3.3 Tragbare Stromerzeuger 0,10 Liter
3.4  Tragkraftspritzen 
(TS8/8; PFPN 10-1000) 0,22 Liter
3.5  Im Einsatzfahrzeug fest ver-

baute Löschwasserpumpen 
und Stromerzeuger 0,33 Liter

3.6 Motorsägen 0,08 Liter
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Stadtrat der Stadt Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 26. Sitzung des Schul- und Sozialausschusses findet am

Montag, dem 17.10.2022, um 17:00 Uhr,
Neues Rathaus, Raum Baunatal, Markt 7a, 
06526 Sangerhausen

statt.

vorläufige Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschriften

3.1. Niederschrift vom 09.05.2022
3.2. Niederschrift vom 27.06.2022
3.3. Niederschrift vom 12.09.2022

4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung
4.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 30. Ratssitzung am 

10.11.2022 gem. Verweisung des Hauptausschusses
4.2. Information der Verwaltung und Anfragen der Stadt-

räte
Nicht öffentlicher Teil
5. Beratungsgegenstände in nichtöffentlicher Sitzung
5.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 30. Ratssitzung 

am 10.11.2022 gem. Verweisung des Hauptaus-
schusses

5.2. Information der Verwaltung und Anfragen der Stadträte

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister

Stadtrat der Stadt Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 26. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Kultur und 
Tourismus findet

am Donnerstag, dem 13.10.2022, um 17:00 Uhr,
Aula der Grundschule Süd-West, 
Wilhelm-Koenen-Str. 33, 06526 Sangerhausen

statt.

vorläufige Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschriften

3.1. Niederschrift vom 23.06.2022
3.2. Niederschrift vom 08.09.2022

4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung
4.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 30. Ratssit-

zung am 10.11.2022 gem. Verweisung des Haupt-
ausschusses

4.2. Information der Verwaltung und Anfragen der 
Stadträte

Nicht öffentlicher Teil
5. Beratungsgegenstände in nicht öffentlicher Sitzung

5.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 30. Ratssit-
zung am 10.11.2022 gem. Verweisung des Haupt-
ausschusses

5.2. Information der Verwaltung und Anfragen der 
Stadträte

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister

Die EINWOHNERFRAGESTUNDE wird in der Zeit zwischen 
17:00 Uhr und 18:00 Uhr durchgeführt.

vorläufige Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 07.09.2022
4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung

4.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 30. Ratssit-
zung am 10.11.2022 gem. Verweisung des Haupt-
ausschusses

5. Information der Verwaltung
6. Wiedervorlage
7. Anfragen und Anregungen
8. Beratungsgegenstände in nichtöffentlicher Sitzung

8.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 30. Ratssit-
zung am 10.11.2022 gem. Verweisung des Haupt-
ausschusses

9. Information der Verwaltung
10. Wiedervorlage
11. Anfragen und Sonstiges
Die in den Ausschuss verwiesenen Tagesordnungspunkte der 
Ratssitzung sind der Verweisungsliste, welche im Schaukasten 
der Stadt Sangerhausen, Markt 7a, aushängt, zu entnehmen.

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister

Stadtrat der Stadt Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 26. Sitzung des Bauausschusses findet am

Mittwoch, dem 19.10.2022, um 17:00 Uhr,
Neues Rathaus, Raum Baunatal, Markt 7a, 
06526 Sangerhausen

mit einer EINWOHNERFRAGESTUNDE statt.
Die EINWOHNERFRAGESTUNDE wird in der Zeit zwischen 
17:00 Uhr und 18:00 Uhr durchgeführt.

vorläufige Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 14.09.2022
4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung

4.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 30. Ratssit-
zung am 10.11.2022 gem. Verweisung des Haupt-
ausschusses

5. Information der Verwaltung und Wiedervorlage
6. Anfragen und Anmerkungen
7. Beratungsgegenstände in nicht öffentlicher Sitzung

7.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 30. Ratssit-
zung am 10.11.2022 gem. Verweisung des Haupt-
ausschusses

8. Beratung von Themen/Beschlussvorlagen des Wasser-
verbandes

9. Information der Verwaltung und Wiedervorlage
10. Anfragen und Anmerkungen
Die in den Ausschuss verwiesenen Tagesordnungspunkte der 
Ratssitzung sind der Verweisungsliste, welche im Schaukasten 
der Stadt Sangerhausen, Markt 7a, aushängt, zu entnehmen.

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister
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Rückblick auf den LESESOMMER XXL in der Stadtbibliothek  
Sangerhausen
Die Stadtbibliothek Sangerhausen führte auch in diesem 
Jahr wieder die Sommerferienaktion „LESESOMMER XXL“ 
durch. Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren konnten 
sich zwei Bücher aussuchen, diese in den Ferien lesen und 
dann drei Fragen zum Inhalt des Buches beantworten.
Es beteiligten sich erfolgreich 24 Schülerinnen und Schüler. 
Sie erhielten einen kleinen Preis sowie ein Zertifikat, unter-
schrieben vom Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen. 
Dieses Zertifikat kann in den Schulen vorgelegt werden.
Zahlreiche Sponsoren haben diese Veranstaltung ermög-
licht. 

Dafür ein ganz großes Dankeschön!
Gern gelesen wurden in diesem Jahr 
wieder die Bände der Reihen
„Mein Lotta-Leben“, „Die drei ???“, „Die drei !!!“ und „Das 
magische Baumhaus“.
Auch andere Kinder- und Jugendbücher reisten mit in den 
Lesesommer, wie z. B. „Allein in der Wildnis“ über einen 
Jungen, der in der kanadischen Wildnis überleben muss, 
„Die Olchis im Land der Riesenkraken“ oder „Familie Fli-
ckenteppich“.

Stark eingeschränkter Service  
im Stadtbüro Sangerhausen
Aufgrund einer umfangreichen Systemumstellung muss 
das Stadtbüro/Einwohnermeldeamt der Stadt Sanger-
hausen vom 6. bis 14. Oktober 2022 geschlossen bleiben. 
Während dieser Zeit fallen umfangreiche Installationsarbeiten 
und Schulungen für die Mitarbeiter*innen an.
Wir bitten die Bürger*innen ihre Termine bis einschließlich 
5. Oktober 2022 telefonisch unter 03464 565444 oder unter 
folgendem Link zu vereinbaren.
www.terminland.de/stadt.sangerhausen/online/stadtbuero

Nach vorheriger Terminvereinbarung sind ausschließlich am 
6. und 7. Oktober 2022 folgende Serviceleistungen möglich:
- An-, Ab- oder Ummeldung des Wohnsitzes
- Beantragung von vorläufigen Dokumenten und Kinder-

reisepässen
- Beantragung eines Führungszeugnisses oder Auszug 

aus dem Gewerbezentralregister
- Ausstellung einer Meldebescheinigung
- Beantragung eines Untersuchungsberechtigungsscheins

Sobald die Software-Umstellung ab dem 10. Oktober be-
ginnt, können keine Anliegen bearbeitet werden.
Ab Montag, dem 15. Oktober 2022, sind die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu den bekannten Öffnungszeiten wieder für 
Sie erreichbar.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

 

 

 

Hinweis zu den Steuervordrucken ab dem 
Veranlagungszeitraum 2022:  

 

Ab dem 01.01.2023 werden in den Bürgerbüros 
der Städte und Gemeinden die Einkommensteu-
ervordrucke 2022 ff. nicht mehr zur Entnahme 
ausgelegt. Die Vordrucke können ab diesem Zeit-
punkt in den Finanzämtern entnommen oder von 
dort angefordert werden. 

Um ganz auf Papier zu verzichten, können Sie die 
Steuererklärung auch elektronisch mit ELSTER im 

ELSTER-Portal   übermitteln. 

 

Ab November 2022 liegen in den Bürgerbüros wei-
tere Informationen zu den Möglichkeiten aus, Vor-
drucke in elektronischer oder anderer Form zu er-
halten. 

www.meinsangerhausen.de

Web-Plattform für Neu-Sangerhäuser und die, die es werden wollen
Wir sind überzeugt: Die Berg- und 
Rosenstadt Sangerhausen hat viel zu 
bieten, für die Menschen die hier le-
ben und jene, die die Stadt erst noch 
entdecken werden.
Um insbesondere jene Aspekte, die 
das Wohnen hier lebenswert machen, 
für potentielle Zuzügler und Rückkeh-
rer und ihre Angehörigen prägnant 
und ansprechend darzustellen, haben 
wir eine neue Homepage aufgelegt: 

www.meinsangerhausen.de
„Ziel ist es, dass die Besucherinnen und Besucher der Seite 
in wenigen Klicks im Rahmen einer kurzen Verweildauer nicht 
nur erste Eindrücke unserer reizvollen Stadt und ihrer Umge-
bung bekommen, sondern auch erfahren, was Sangerhausen 

nicht nur, aber v.a. für junge Familien attraktiv macht: Ein gro-
ßes Angebot an Kitas und Bildungseinrichtungen, gute Lage 
und Anbindung an die ganze Region und ein starkes Netz 
an verschiedenen öffentlichen und sozialen Einrichtungen“ 
so Sven Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen.
Dazu werden Inhalte verschiedener anderer lokaler und 
regionaler Standort-Homepages gebündelt, um kompakt 
insbesondere jene Informationen und optischen Eindrücke 
abzubilden, die nötig sind, um bei zukünftigen Sangerhäu-
serinnen und Sangerhäusern einen guten ersten Eindruck zu 
hinterlassen und damit Lust auf Sangerhausen zu wecken.
Die im August veröffentlichte Plattform ist der Start in ein 
neues Feld des Stadt-Marketings, wird in Zukunft sukzessive 
erweitert und ihre Inhalte sowie die Informationen und For-
mulare anderer städtischer Websites systematisch aufeinan-
der abgestimmt.
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Seerosen für Zweier- und Dreierteich

Schickes Aussehen ist nicht alles – Wasserqualität soll verbessert werden

Im Wasser „versenkt“ wurden 90 Seerosen und 10 Teichrosen für Wassertiefen von 50 cm bis 150 cm.

Ziel ist es, in Zukunft den Dreier- und Zweierteich optisch 
attraktiver zu gestalten, vor allem aber geht es darum, die 
Vielfalt der Lebensformen in den Teichen zu fördern und die 
Wasserqualität zu verbessern.
Die ersten Seerosen haben sogar schon ein paar Blätter an 

die Oberfläche ausgetrieben. Ab nächstes Jahr wird es dann 
in rot, rosa, weiß, und gelb blühen. Eine Seerose war sogar 
ganz fix und hat bereits geblüht. 
Die beiden Standorte wurden mit dem Angelverein abge-
sprochen.

Die Auszeichnung für Fachhandel, Fachhandwerk und  
andere Gewerbetreibende

Panorama Möbel- und Küchenhandels GmbH zum „1a-Fachhändler“ ausgezeichnet
Die Auszeichnung 1a Fachhändler erhalten Unternehmen, 
die inhabergeführt sind, sich zu einem umfassenden Dienst-
leistungsspektrum, individuellem Service, gehobener Au-
ßendarstellung und qualifizierte Beratung bekennen, sowie 
online aktiv sind und über ein hochwertiges Produktangebot 
von Markenherstellern verfügen. All diese Kriterien treffen 
auf die Panorama Möbel- und Küchenhandels GmbH zu. Die 
Urkunde zum 1a-Fachhändler wurde am 14. September von 
Oberbürgermeister (OB) Sven Strauß (B.l.) direkt vor Ort im 
Möbelhaus Vor der Blauen Hütte an Geschäftsführer Holger 
Scholz (B.r.) übergeben. Der OB würdigte damit die Leis-
tungen des Fachgeschäfts für die Kundinnen und Kunden 
sowie für den Wirtschaftsstandort Sangerhausen. Unter-
nehmen wie dieses bieten Arbeitsplätze, bilden Fachkräfte 
aus, zahlen Gewerbesteuer und tragen zur Entwicklung un-
serer Stadt bei und sie setzen ein deutliches Zeichen für den 
Mittelstand“. Holger Scholz bedankte sich mit folgenden 
Worten: „Wir, und damit meine ich mein gesamtes Team, 
sind stolz auf das Vertrauen, das uns unsere Kunden entge-
genbringen und freuen uns, dass wir zum wiederholten Mal 
für unsere Sach- und Beratungskompetenz ausgezeichnet 
wurden. Das Gütesiegel zeigt uns erneut, dass wir kunden-
orientierten und individuellen Service mit einer kompeten-
ten Beratung, Markenangeboten in den unterschiedlichen 
Preiskategorien und eine große Portion Bodenständigkeit 
verbinden können“.
Die Historie: Im Sommer 2001 wurden das Rabattgesetz 
und 2004 die Zugabeverordnung abgeschafft und das Ge-
setz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) liberalisiert. Die 
Folge: Hohe Rabatte werden zum Verkaufsargument großer 

Unternehmen und Filialisten. Aktionsware kontra Qualitäts-
produkte. Branchenkenner des Düsseldorfer Verlages ‚markt 
intern‘ wollen bewusst gegensteuern. Das Ziel: Verbrauchern 
die Werte hoher fachlicher Kompetenz, hochwertiger Waren 
und ganz individueller persönlicher Beratung vor Ort aufzu-
zeigen. Gleichzeitig geht es um den Erhalt lokaler inhaber-
geführter Unternehmen. Diese sind prägend für lebendige 
Innenstädte, gerade auch, weil sie dem allgemeinen Billig-
trend nicht folgen. Hohe Ausbildungskosten, Gewerbesteu-
ern und Ladenmieten lassen das nicht zu.
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Ist Sangerhausen fahrradtauglich?

Jetzt beim ADFC-Fahrradklima-Test 2022 abstimmen!

(Bild: istockfoto)

Ab sofort können Radfahrerinnen und Radfahrer wieder das 
Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Dabei wird dieses 
Mal ein besonderer Fokus auf den ländlichen Raum gelegt, 
denn dort gibt es viel Potential für den Radverkehr und einen 
hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau. Oberbür-
germeister Sven Strauß ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, 
bis Ende November an der Abstimmung teilzunehmen.
Oberbürgermeister Sven Strauß sagt: „Wir wollen einen 
nachhaltigen und klimafreundlichen Straßenverkehr, von 
dem alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt profi-
tieren. Dabei setzen wir auch auf das Fahrrad. Um weitere 
Maßnahmen anzustoßen, brauchen wir die Rückmeldung 
der Fahrradnutzer, denn sie wissen am besten, was sie brau-
chen, um im Alltag mehr mit dem Rad unterwegs zu sein. Ich 
bitte daher alle Sangerhäuserinnen und Sangerhäuser, sich 
ein paar Minuten für die Befragung auf 
www.fahrradklima-test.de zu nehmen.“
2020 bewerteten knapp 230.000 Radfahrerinnen und Rad-
fahrer die Fahrradfreundlichkeit in über 1.000 Städten und 
Gemeinden. Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 gleich-
bleibenden Fragen, die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. 
Dazu kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen, die besonders 
auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum 

abzielen. Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie Schu-
len, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem 
Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die 
Nachbarorte anfühlen, ob für Pendlerinnen und Pendler 
Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und um 
die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.

Traditionelle Hebung der Bergmannslade
Am 9. September war es wieder so weit:
Der Verein der Mansfelder Bergarbeiter Sangerhausen e. V. 
lud zum „Kumpelplatz“ in der Straße am Bergmann, um die 
jährliche Hebung der Bergmannslade vorzunehmen.
Rund um den offiziellen Akt wurde ein kleines Straßenfest 
organisiert, zu dem nicht nur zahlreiche Bewohnerinnen und 
Bewohner des Stadtviertels und der gesamten Berg- und 
Rosenstadt, sondern auch Gäste aus der naheliegenden Kin-
dertageseinrichtung „Tausendfühler“ kamen.
Neben kurzen Grußworten, u.a. des Landrates André Schröder 
und des Vertreters der Stadt Sangerhausen, Fachbereichs-
leiter Bürgerservice Udo Michael, erwartete die Gäste ein 
unterhaltsames Programm mit kurzweiligen Zeitzeugenge-
sprächen und einem Quiz zu Gesteinen im Zusammenhang 
mit dem Bergbau.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die Mitglieder der 
Schalmeienkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Martinsrieth.
Genau um 15:00 Uhr war es soweit: Der Schatten des Plane-
ten Sangerhausen auf der eisernen Sonnenuhr stand genau 
in der Mitte des Schachtdeckels - Zeit für die anwesenden 
Bergleute die Lade zu haben und die Beigaben der Vergan-
genheit für einen Moment dem Tageslicht zuzuführen. Die 
Gäste konnten diese anschließend begutachten. Vor der 
erneuten Senkung der Lade wurde diese mit neuen Ge-
genstand bestückt. Darunter waren: Die aktuellen Mieter-
informationen der SWG mbH, die Monatsinformationen des 
Bergarbeitervereins vom vergangenen Jahr sowie eine Do-
kumentation zum Wassereinbruch im Röhrigschacht Anfang 
dieses Jahres.
Die Durchführung des Festakts wurde u.a. unterstützt durch 
die SWG und das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband San-
gerhausen e.V., welcher die Verpflegung mit Getränken, Kaf-
fee und leckeren Kuchen bereit gestellt hat.
Die Kleinsten konnten auf der vom Erlebniszentrum Bergbau 
Röhrigschacht bereitgestellten „Kriechstrecke“ zu kleinen 
„Treckejungen“ werden und sich für einen Moment wie ein 
Bergmann fühlen.
Im Jahr 2007 wurde die versenkbare Bergmannslade mit 
Dokumenten der Entstehung sowie zahlreichen weiteren 
Beigaben als Zeitzeugen erstmals bestückt und im Schacht 
versenkt. Seit 2011 wird die Lade jeweils am 9. September im 
Rahmen eines kleinen Festes gehoben. Dieses Datum wurde 
gewählt, da an diesem Tag im Jahr 1951 mit der Produktion 
im Sangerhäuser Thomas-Müntzer-Schacht begonnen wur-
de.

wittich.de

Der richtige Klick führt Sie zu LINUS WITTICH!
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Kobermännchens Nachlese
Unbestätigt ist, ob das Köbermännchenfest 2022 mit ei-
nem Besucherrekord aufweisen konnte. Fakt ist, Tausende 
besuchten vom 2. bis zum 4. September die Sangerhäuser 
Altstadt. Seit 1997 ist die Symbolfigur, das Kobermänn-
chen, Namensgeber des traditionellen Stadtfestes. An 
dem Festwochenende verwandelte sich die Innenstadt in 
eine Einkauf- und Erlebnismeile. Drei Tage feierten die San-
gerhäuserinnen und Sangerhäuser mit ihren Gästen unter 
freiem Himmel. Spaß, Freude und Angebote der Händler – 
Es war ein Fest für alle. Die gesamte Innenstadt wurde zur 
Partymeile mit unterschiedlichsten kulinarischen Angebo-
ten. Drei Bühnen, ein Jahrmarkt, Altbewährtes, aber auch 
viel Neues lockten die Gäste zum Traditionsfest. Sven-Bolko 
Heck, der im Auftrag des Sangerhäuser Gewerbevereins das 
Kobermännchenfest organisiert, bedankte sich für das gro-
ße Engagement der Sangerhäuser Händler.

Viele Organisationen und Vereine aus Stadt und Landkreis 
waren zur Blaulichtmeile vertreten. Besucherinnen und Be-
sucher des Festes konnten sich Technik und Fahrzeuge an-
schauen, sich informieren und ausprobieren. So auch Ober-
bürgermeister (OB) Sven Strauß beim Technischen Hilfswerk.

Viele Händler waren dem Aufruf des Gewerbevereins ge-
folgt und haben sich zusätzlich etwas für ihre Kundinnen und 
Kunden einfallen lassen. So auch das „Modehaus Bianca“. 
Dort hatte der OB mit Rosenkönigin Julia II, Rosenprinzessin 
Leni I. und dem Kobermännchen, alias Steffen Rüdiger, ei-
nen kurzen Zwischenstopp beim Besuch der Geschäftsleute 
in der Bahnhofs- und Göpenstraße eingelegt. v.l.: Rosenkö-
nigin Julia II., Geschäftsinhaberin Bianca Stamm-Tetzel, Ro-
senprinzessin Leni I., Sven Strauß, Verkäuferin Luisa Schäff-
ner und das Kobermännchen.

Qigong trifft Bibliothek
Wer sich für die chinesi-
sche Tradition von Bewe-
gungsübungen und Medi-
tation interessiert, ist hier 
genau richtig:

Wann?
Am Mittwoch, 
05.10.2022, 14.00 Uhr
Wo?
In der Stadtbibliothek 
Sangerhausen

Frau Marion Jonda, die 
verschiedene Kurse anbie-
tet, führt uns in die Welt 
des Qigong ein. 

Wir erfahren, woher Qigong kommt, welche Bedeu-
tung diese Tradition hat und für wen sich die Übun-
gen mit den oft poetisch anmutenden Namen eignen.
Das Ganze kann natürlich auch ausprobiert werden. 
Mitmachen ist an diesem Nachmittag ausdrücklich er-
wünscht.

Thema noch offen - Lesung zum  
„Tag der Bibliotheken“

Lesung mit Fritz-Dieter Kupfernagel  
am 19. Oktober 2022 in der Stadtbibliothek

(Foto: istock)

Wir laden alle Bücherfreunde recht herzlich zu einer Lesung 
mit Fritz–Dieter Kupfernagel ein!
Wie immer wird noch nicht verraten, was gelesen wird.
Lassen Sie sich überraschen

am Mittwoch, 19.10.2022, 14.00 Uhr

in der Stadtbibliothek!
Die Lesung findet im Rahmen des „Tages der Bibliotheken“ 
statt.
Wir bitten um Voranmeldung in der Bibliothek! 
(Tel. 03464 565-450)
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Volkshochschule

Herbstsemesterprogramm der KVHS Mansfeld-Südharz e. V.
Sangerhausen, Karl-Liebknecht-Straße 31, Tel.: 03464 572407
Unser komplettes Angebot finden Sie unter www.vhs-msh.de

Änderungen vorbehalten!

Kursnummer Kurstitel Wann Wo
Gesellschaft.
12001 19. Sangerhäuser Himmelstagung ab 13.10.2022 - 09:30 Uhr Sangerhausen
Kunst/Kultur/Kreatives:
22403 Präsentation Power Point - Grundkurs ab 15.10.2022 - 17:15 Uhr online
22406 Videokonferenzen aufhübschen am 18.10.2022 - 18:00 Uhr online
22415 Astrofotografie – partielle Sonnenfinsternis am 25.10.2022 - 10:00 Uhr Sangerhausen
Gesundheit:
31052 Gymnastik für Jedermann ab 10.10.2022 - 19:00 Uhr Sangerhausen
Sprachen:
40001 Französisch kochen und plaudern am 14.10.2022 - 17:00 Uhr Sangerhausen
40110 Englisch Einsteiger A1/1 ab 19.10.2022 - 17:00 Uhr Sangerhausen
42310 Französisch für den Urlaub A1/3 ab 12.10.2022 - 18:45 Uhr Sangerhausen
43110 Spanisch für den Urlaub A1/1 ab 10.10.2022 - 18:30 Uhr Sangerhausen
43200 Spanisch für den Urlaub A1/2 ab 10.10.2022 - 18:00 Uhr Sangerhausen
Computer:
50301 Einführung in das Betriebssystem des Apple Mac ab 21.10.2022 - 18:00 Uhr Sangerhausen
51070 ANDROID Handy und Tabletkurs Teil I ab 25.10.2022 - 16:30 Uhr Sangerhausen
52481 Excel Spezial - Pivot Tabellen ab 10.10.2022 - 18:00 Uhr online
52523 Tabellenkalkulation mit Excel ab 26.10.2022 - 18:00 Uhr Sangerhausen
53010 Apple iTunes ab 11.10.2022 - 13:00 Uhr Sangerhausen
53316 Bildbearbeitung mit Lightroom ab 15.10.2022 - 09:00 Uhr Sangerhausen

Für die Online-Kurse benötigen Sie einen eigenen Laptop mit einem Internetzugang und die Lernplattform Moodle.
Wir suchen Dozenten/Dozentinnen mit Ideen für neue Bildungsangebote!
Gutscheine sind in allen Filialen erhältlich.
Keinen passenden Kurs gefunden? Machen Sie uns Vorschläge, welche Kurse Sie interessieren! Rufen Sie uns einfach an 
oder senden Sie uns eine E-Mail!

anmelden – teilnehmen – bilden

Premiere zum Regionalmarkt
Auf dem Titelbild haben Sie es bereits gelesen: In diesem 
Jahr gibt es zum Regionalmarkt am 9. Oktober eine Premi-
ere. Warum? Sangerhausen beteiligt sich am 8. und 9. Ok-
tober an der von der IHK initiierten Aktion: „Heimat shop-
pen“. Das Stöbern im umfangreichen Angebot der Händler 
auf dem Regionalmarkt kann am Sonntag mit dem Einkaufen 
bei den lokalen Händlern in der historischen Innenstadt ver-
bunden werden. Mit viel Engagement bereiten die beteilig-
ten Dienstleister, Gastronomen, Händlerinnen und Händler 
attraktive Angebote und Aktionen für ihre Kundinnen und 
Kunden vor.
Na dann, auf zum Sangerhäuser Regionalmarkt mit „Heimat 
shoppen“!
Der Regionalmarkt und die lokalen Händler in der In-
nenstadt heißen Sie auch am 9. Oktober in der Zeit von  
11:00 Uhr bis 16:00 Uhr herzlich willkommen!
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Lichterspaß im Röhrigschacht

Die Bergleute haben sich „Verstärkung“ in den Röhrig-
schacht geholt!

Zum Halloween-Lichterspaß vom 21.10. bis 06.11. ist ein bun-
tes Team an Berggeistern und Gespenstern unter Tage im 
Einsatz! Die Strecken sind farbig beleuchtet und halloween-
mäßig dekoriert. Die Grubenbahn wird zur Geisterbahn.
Die Kinder dürfen mit ihrem mitgebrachten Kostüm in den 
Schacht einfahren und unter Tage auch mal ein Geist sein.
Für den Halloween-Lichterspaß unter Tage gelten die regu-
lären Eintrittspreise. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist 
die Einfahrt für Kinder erst ab 5 Jahre möglich.
Anmeldungen (außer für den 24.10., 25.10. und 01.11.) wer-
den unter Tel. 03464 587816 oder per E-Mail: 
info@roehrig-schacht.de entgegengenommen, bitte die 
Rückbestätigung abwarten.

Wissen wie es geht: Energiekosten  
sparen! Kostenlose Beratung durch 
Experten. Sichern Sie sich einen  
Termin

Anbieterunabhängige Energieberatung der 
Verbraucherzentrale in Sangerhausen
Was: Heizkostenabrechnung, Baulicher Wärmeschutz, Haus-
technik, Regenerative Energien, Fördermittel, Stromsparen
Wo: 06526 Sangerhausen, Kylische Str. 54c
Wann: jeden 3. Montag im Monat ausschließlich nach telefo-
nischer Voranmeldung, sowie nach Vereinbarung
Wer: Energieberater Dipl. Ing. Andreas Hübel
telefonische Terminvergabe: 0800 809802400 kostenfrei 
aus deutschen Netzen
Weiterhin können Energiefragen auch per Telefon oder 
online geklärt werden
Der örtliche Energieberater Dipl. Ing. Andreas Hübel ist un-
ter der Telefonnummer: 03475 7259321 erreichbar, die zent-
rale Terminvergabe der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt 
unter der 0345 2927800. Auch die zentrale kostenlose Te-
lefonberatung wurde verstärkt und ist unter der Nummer 
0800-809 802 400 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 
18 Uhr und am Freitag von 8 bis 16 Uhr besetzt. Die Online-
Energieberatung ist ebenfalls kostenlos und erreichbar unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.

1. HARZ FIRE Biennale 2022  
in Sangerhausen

Vom 6. bis 9. Oktober 2022 wird erstmals das Musikfestival 
HARZ FIRE Biennale stattfinden. Im Rahmen dieses neuen 
und hochkarätigen Kulturereignisses in der Harz-Region wird 
es am Samstag, den 8. Oktober 2022 ein Wandelkonzert in 
Sangerhausen geben, das um 17.00 Uhr in St. Ulrici anfängt 
und anschließend um ca. 18.00 Uhr in St. Jacobi fortgesetzt 
wird. Es singen der weltberühmte Trinity Boys Choir London 
zusammen mit den Voces Juvenales des Geschwister Scholl-
Gymnasiums Sangerhausen und der Chor der Klosterschule 
Roßleben. Auf dem Programm VOICES OF FIRE stehen so-
wohl Meisterwerke der Vokalmusik der englischen Renais-
sance als auch Chormusik unserer Zeit. Neben Motetten von 
u.a. Thomas Tallis, Robert White und William Byrd werden 
auch ausgewählte Werke der Kompositionen für Chor von 
Benjamin Britten, Jonathan Dove, Ben Parry, Graham Lack 
und Master of the King’s Music Judith Weir zu hören sein.
Die 1. HARZ FIRE Biennale 2022 legt nicht nur einen Schwer-
punkt auf Chormusik, sondern zieht auch Instrumentalisten 
hinzu. Die Solistinnen des Wandelkonzertes sind die in Sanger-
hausen geborene Violinistin Laura Maeke, sowie die in Leipzig 
ansässige Harfenistin Babett Niclas. Es spielt Daniel Mathie-
son an der Orgel. Die musikalische Leitung hat David Swinson. 
Schirmherr des Projekts ist Landrat André Schröder.
Wie kam es zu dem ungewöhnlichen Namen HARZ FIRE? Alle 
kennen die köstliche Harzfeuer-Tomate. Sie ist nicht nur eine 
der edelsten und geschmackreichsten Sorte unter den Toma-
ten und weit über den Harz hinaus bekannt, sondern sie ist 
neuerdings auch die Namensgeberin des neuen Festivals, das 
erstmals im Oktober 2022 und fortan alle zwei Jahre in der 
Harz-Region stattfinden soll.
Als der britische Graham Lack vor einigen Jahren gemeinsam 
mit Trinity Boys Choir durch Deutschland reiste, machte die 
Tournee Halt in Sangerhausen. Er ist nicht nur ein begnade-
ter und international geschätzter Komponist, sondern im pa-
rallelen Leben auch ein Feinschmecker, kam damals in den 
Genuss, erstmals eine Harzfeuer-Tomate zu kosten. Die Lei-
denschaft für die würzige, wuchsfreudige und edle Frucht war 
geboren, ist geblieben und hat ihn offensichtlich auch später 
inspiriert.
Neben dem Wandelkonzert in Sangerhausen wird es Auftritte 
des „Trinity Boys Choir“ in der Klosterschule Roßleben am 
7. Oktober und im Geschwister-Scholl-Gymnasium Sanger-
hausen am 8. Oktober geben. Auch am 8. Oktober unter-
tags finden zwei Workshops über die Vokalmusik der engli-
schen Renaissance für MusiklehrerInnen und ChorleiterInnen 
im Gymnasium statt. Referenten sind Graham Lack, David 
Swinson und der Herausgeber Editionen Alter Musik Gareth 
Thomas. Kontaktperson ist Beate Pfeifer. Alle Konzerte der  
1. HARZ FIRE Biennale Sangerhausen 2022 stehen unter der 
musikalischen Leitung von David Swinson. Composer-in-Re-
sidence ist Graham Lack, der auch die künstlerische Leitung 
innehat. Kreiskantorin Martina Pohl übernimmt das Projekt-
management des neuen Festivals.
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Jagdgenossenschaft Wippra
Veröffentlichung
Beschlussfassungen der Mitgliederversammlung der 
Jagdgenossenschaft Wippra vom 30.08.2022
A.) zu TOP 6 – Rückzahlung Wildschadenspauschale
1.) Gegenstand des Beschlusses:
Rückzahlung der Wildschadenspauschale aus Jagdjahren 
2006 bis 2011 an Jagdpächter

2.) Rechtliche Grundlagen:
§ 812 Abs. 1 BGB i.V.m. § 6 Abs. 1 der Satzung

3.) Beschlusstext:
Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Wipp-
ra beschließt, die von den Jagdpächtern vereinnahmte 
Wildschadenspauschale aus den Jagdjahren 2006 bis 2011  
(0,75 € je ha und Jahr) auf Antrag mit Vorlage entsprechen-
der Zahlungsnachweise an die ehemaligen Jagdpächter aus-
zuzahlen. Die Anträge sind bis zum 31.12.2022 zu stellen.
Die Auszahlung erfolgt durch Banküberweisung an die je-
weils bekanntzugebenden Kontoverbindungen.

4.) Abstimmungsergebnis:
Der Beschluss Nr. 02-2022 wurde einstimmig gefasst.

5.) Hinweis:
Diese Bekanntmachung dient dazu, auch die nicht zur Ver-
sammlung anwesenden ehemaligen Jagdpächter des Jagd-
reviers Wippra darüber in Kenntnis zu setzen.

B.) zu TOP 8 - Reinertragsauskehr
1.) Gegenstand der Beschlüsse:
Verwendung des Reinertrages aus Jagdjahren 2017, 2018, 
2019, 2020 und 2021

2.) Rechtliche Grundlagen:
§ 10 Abs. 3 BJagdG ; § 14 Abs. 5 LJagdG ST i.V.m.
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 sowie § 10 der Satzung

3.) Beschlusstext:
Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft  
Wippra beschließt, den jeweils festgestellten Reinertrag für die 
Jagdjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 im Jahr 2022 an die 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft auf Antrag auszuzahlen.
2017 = 2,50 € je ha (Beschluss-Nr.: 08-2022)
2018 = 2,50 € je ha (Beschluss-Nr.: 09-2022)
2019 = 2,50 € je ha (Beschluss-Nr.: 10-2022)
2020 = 4,36 € je ha (Beschluss-Nr.: 11-2022)
2021 = 4,34 € je ha (Beschluss-Nr.: 12-2022)
Die Auszahlung erfolgt durch Banküberweisung an die je-
weils bekanntzugebenden Kontoverbindungen.

4.) Abstimmungsergebnis:
Die Beschlüsse Nr. 08-2022 bis 12-2022 wurden jeweils ein-
stimmig gefasst.

5.) Hinweis:
Diese Bekanntmachung dient dazu, auch die nicht zur Ver-
sammlung anwesenden Jagdgenossinnen und Jagdgenossen 
der Jagdgenossenschaft Wippra darüber in Kenntnis zu setzen.
Anfragen können gern an den Vorstand gerichtet werden.
Kontakt: Jagdgenossenschaft Wippra
Wippraer Bahnhofstraße 1
06526 Sangerhausen OT Wippra
E-Mail: jagdgenossenschaft-wippra@gmx.de

Öffnungszeiten Oktober 2022
Rosenstadt Sangerhausen GmbH
Gesellschaft für Kultur, Tourismus und Marketing
Am Rosengarten 2a, 06526 Sangerhausen
Tel. 03464 58980
www.sangerhausen-tourist.der
rosenstadt@sangerhausen-tourist.de

Europa-Rosarium
Haupteingang und Gartenträumeladen:  09.30 – 17.00 Uhr
Stadteingang:  11.00 – 16.00 Uhr

RosenCafé
Täglich:  11.00 – 17.00 Uhr
Tel. 03464 5898292
kontakt@rosengastro.de

Tourist-Information am Europa-Rosarium
Montag – Freitag:  10.00 – 15.00 Uhr
Tel. 03464 19433
info@sangerhausen-tourist.de

ErlebnisZentrum Bergbau
Röhrigschacht Wettelrode
Lehde 17, 06526 Sangerhausen
Mittwoch bis Sonntag  10.00 – 16.00 Uhr
Seilfahrtszeiten:  10.30 Uhr, 11.45 Uhr, 13.00 Uhr, 14.15 Uhr
Anmeldung wird dringend empfohlen!
Tel. 03464 587816
www.roehrigschacht.de
info@roehrig-schacht.de

Bergmannsklause am EZB Röhrigschacht
Mittwoch bis Sonntag:   11.00 – 16.00 Uhr
Tel. 03464 5447266
kontakt@rosengastro.de

Kurzfristige Änderungen vorbehalten!

Spengler-Museum
Bahnhofstraße 33
Öffnungszeiten:
Dienstag – Sonntag  13.00 - 17.00 Uhr

Spengler-Haus
Hospitalstraße 56
Öffnungszeiten:
Sonntag  13.00 - 17.00 Uhr
Für Gruppen besteht nach Voranmeldung auch zu ande-
ren Zeiten die Möglichkeit, das Spengler-Museum und das 
Spengler-Haus zu besuchen. Tel.: 03464 573048.

Stadtbibliothek
Kaltenborner Weg 10
Tel.: 03464 573048
Öffnungszeiten:
Montag und Freitag  10.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  13.00 bis 18.00 Uhr
Beachten Sie bitte die geltenden Regeln bzw. die allgemei-
nen Hygienebestimmungen.
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Beschluss über den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2022  
des Wasserverbandes „Südharz“
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Südharz“ 
hat in der öffentlichen Sitzung am 05.08.2022 den Nach-
tragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlos-
sen.
Die nachstehende Satzung zum Nachtragswirtschaftsplan 
2022 des Wasserverbandes „Südharz“ wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht:
Aufgrund des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsar-
beit des Landes Sachsen-Anhalt (GKG LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 (GVBl. LSA 
Seite 384) in Verbindung mit den §§ 100 und 101 des Kom-
munalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 
17.06.2014, zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juni 2022 

(GVBl. LSA Seite 130) hat die Verbandsversammlung in der 
öffentlichen Sitzung am 5. August 2022 den Nachtragswirt-
schaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

1. Wirtschaftsführung
Die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen, die Jahresab-
schlussprüfung und die Entlastung erfolgen nach den Vor-
schriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe 
im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) vom 
24.03.1997, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166, 179), sofern diese Be-
stimmung nicht dem GKG LSA und dem KVG LSA wider-
sprechen. Der Wasserverband „Südharz“ bedient sich auf 
dieser Rechtsgrundlage der kaufmännischen Buchführung.

2. Der Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

bisher festgesetzte 
Gesamtbeträge

erhöht 
um

verringert 
um

Gesamtbetrag einschl. 
Nachtrag festgesetzt 
auf

Erfolgsplan
in den Erträgen 22.080.000 € 3.800 € 0 € 22.083.800 €
in den Aufwendungen auf 21.933.000 € 308.800 € 305.000 € 21.936.800 €
Jahresgewinn 147.000 € 0 € 0 € 147.000 €

davon Gewinn aus Erfolgsplan Trinkwasser 147.000 €
Vermögensplan
in den Einnahmen auf 25.518.600 € 2.372.100 € 0 € 27.890.700 €
in den Ausgaben 25.518.600 € 2.372.100 € 0 € 27.890.700 €

festgesetzt.

3. Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen für 2022 wird gegenüber der bisherigen Festset-
zung auf 17.953.500 € festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigung
Verpflichtungsermächtigungen werden unverändert gegen-
über der bisherigen Festsetzung in Höhe von 30.002.800 € 
festgesetzt.

5. Liquiditätskredit
Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der im Wirt-
schaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Bezahlung von Leistungen 
in Anspruch genommen werden kann, wird wie bisher auf 
2.000.000 € begrenzt.

6. Umlagen
Insgesamt werden Umlagen nach § 12 Abs. 3a der Verbands-
satzung unverändert in Höhe von 731.632,11 € erhoben.
Diese setzten sich zusammen aus
Bereich Trinkwasser:
Die allgemeine Umlage im Bereich Trinkwasser setzt sich wie 
folgt zusammen:

Umlage TW NWP 2022
Forderungsverluste 25.699,85 €
Gesamte Umlage aus Vermögensplan 25.699,85 €

Bereich Abwasser:
Die allgemeine Umlage im Bereich Abwasser setzt sich wie 
folgt zusammen:
Umlage AW NWP 2022
Umlage aus Erfolgsplan:
Betriebskosten 
Straßenentwässerung 2022 (Altverträge)

687.100,00 €

Umlage aus Vermögensplan:
Unbefristet niedergeschlagene 
Forderungen

18.832,26 €

Gesamte Umlage: 705.932,26 €
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7. Verteilung der Umlage
Bereich Trinkwasser:
Verteilung der allgemeinen Umlage 2022 nach § 12 Verbandssatzung 
auf die Mitgliedsgemeinden
Bereich Trinkwasser
Verteilung lt. Bevölkerungszahlen vom 31.12.2020

Nr. Mitgliedsgemeinde Einwohner €/ Einw. Betrag

1 Stadt Allstedt 7.650 0,51044431 € 3.904,90 €
2 Stadt Sangerhausen (mit Ausnahme des 

Ortsteils Wippra) 24.304 0,51044431 € 12.405,84 €
3 Gemeinde Südharz (mit Ausnahme des Gebietes 

der ehemaligen Gemeinde Uftrungen) 7.890 0,51044431 € 4.027,41 €
4 Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ 9.363 0,51044431 € 4.779,29 €
5 Verbandsgemeinde „Mansfelder Grund-Helbra“ 

(ausschließlich für das Gebiet der Gemeinde Blan-
kenheim) 1.141 0,51044431 € 582,42 €

50.348 0,51044431 € 25.699,85 €

Bereich Abwasser:
Verteilung der allgemeinen Umlage 2022 nach § 12 Verbandssatzung
auf die Mitgliedsgemeinden
Bereich Abwasser
Verteilung lt. Bevölkerungszahlen vom 31.12.2020

Nr. Mitgliedsgemeinde Einwohner €/ Einw. Betrag

1 Stadt Allstedt 7.650 13,19524215 € 100.943,60 €
2 Stadt Sangerhausen 25.703 13,19524215 € 339.157,31 €
3 Gemeinde Südharz (mit Ausnahme der Ortsteile 

Rottleberode und Stolberg) 7.662 13,19524215 € 101.101,95 €
4 Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ 9.363 13,19524215 € 123.547,05 €
5 Verbandsgemeinde „Mansfelder Grund-Helbra“ 

(ausschließlich für das Gebiet der Gemeinden 
Blankenheim und Bornstedt) 1.938 13,19524215 € 25.572,38 €

6 Stadt Mansfeld (ausschließlich für die Ortsteile 
Annarode, Braunschwende und Friesdorf) 1.183 13,19524215 € 15.609,97 €

53.499 13,19524215 € 705.932,26 €
Beschlusstext:
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Südharz“ beschließt den Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022.

Sangerhausen, 09.08.2022

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin

Bekanntmachung des Nachtragswirtschaftsplanes 2022
Der vorstehende Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 13 Abs. 3 GKG LSA in Verbindung mit § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 KVG LSA erforderliche Genehmigung ist durch 
den Landkreis Mansfeld-Südharz am 01.09.2022 unter dem Az.: 15.12.11.007.013 dem Wasserverband „Südharz“ gegenüber 
erteilt worden.
Der Nachtragswirtschaftsplan 2022 liegt nach § 16 Abs. 1 GKG LSA in Verbindung mit § 102 Abs. 2 KVG LSA vom 06.10.2022 
bis 20.10.2022 zur Einsichtnahme beim Wasserverband „Südharz“, Am Brühl 7, Zimmer 213/214, in 06526 Sangerhausen zu den 
bekannten Servicezeiten öffentlich aus.

Sangerhausen, den 19.09.2022

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
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Bekanntmachung über die Auflösung  
des Harzklub Zweigvereins  
Sangerhausen e.V. (VR47531)
Auf der Mitgliederversammlung am 18.08.2021 wurde be-
schlossen, den Harzklub Zweigverein zum 31.12.2021 aufzu-
lösen. Der Zweigverein befindet sich in Liquitation.
Als Liquidatoren werden
der Vorsitzende: Hans-Detlev Wildenberger
und stell. Vorsitzende: Dorothea Baumann
eingesetzt.
Gläubiger haben die Möglichkeit während des Sperrjahres 
ihre Forderungen gegenüber dem Verein geltend zu ma-
chen.

Harzklub Zweigverein e. V.
An der Lindenbrücke 13
06526 Sangerhausen
Tel. 03464 587870
E-Mail: Wildenberger@t-online.de

Psychosoziale Krebsberatung  
für Betroffene und Angehörige
Am Mittwoch, dem 2. November 2022, bietet die Sachsen-
Anhaltische Krebsgesellschaft e. V. ihre psychosoziale Krebs-
beratung für Betroffene und ihre Angehörigen aus Sanger-
hausen und Umgebung kostenfrei an.
In der Außensprechstunde der Krebsberatungsstelle infor-
mieren Psychoonkolog*innen zu Krebserkrankungen, unter-
stützen bei der Krankheitsbewältigung und bei der Entschei-
dungsfindung, begleiten in Krisensituationen, helfen bei der 
Entwicklung neuer Perspektiven, geben Informationen zu 
sozialrechtlichen Fragen und zu Rehabilitationsangeboten 
und vermitteln Kontakte zu Selbsthilfegruppen sowie sozi-
alen und medizinischen Einrichtungen.
Eine telefonische Terminvereinbarung unter 0345 4788110 
oder info@sakg.de ist unbedingt erforderlich.

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Dienstag, 1. November 2022

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Dienstag, der 18. Oktober 2022, 10.00 Uhr

Annahmeschluss für Anzeigen:
Freitag, der 21. Oktober 2022, 9.00 Uhr

Anzeige(n)

wittich.de

Besuchen Sie uns im Internet


